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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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182 Zuständigkeitsordnung der Stadt Köln vom 27. Juli 2017

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 11.07.2017 
auf Grund des § 37 Abs. 1 Satz 2 bis 4 i. V. m. § 41 Abs. 3 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S.666/SGV.NRW.2023) in der 
bei Beschlussfassung geltenden Fassung folgende Zuständig-
keitsordnung beschlossen:

I. Allgemeines

§ 1 	 Grundsätze
§ 2 	 Zuständigkeiten der Bezirksvertretungen
§ 2 a	 Konjunkturpaket II
§ 3 	 Zuständigkeiten bei Eigenbetrieben, eigenbetriebsähn-

lichen Einrichtungen, Sondervermögen und bei Anstal-
ten des öffentlichen Rechts

§ 4 	 Zuständigkeiten bei Controllingaufgaben
§ 5 	 Zuständigkeiten bei Bedarfsfeststellungen und Verga-

ben
§ 6 	 Rückholrecht des Rates

II. Zuständigkeiten der Ausschüsse

§ 7 	 Hauptausschuss
§ 8 	 Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / 

Vergabe / Internationales
§ 9 	 Bauausschuss
§ 10 	 Finanzausschuss
§ 11 	 Gesundheitsausschuss 
§ 12 	 Jugendhilfeausschuss - Ausschuss für Kinder, Jugend 

und Familie
§ 13 	 Ausschuss Kunst und Kultur
§ 14 	 Liegenschaftsausschuss
§ 15 	 Rechnungsprüfungsausschuss
§ 16 	 Ausschuss für Schule und Weiterbildung
§ 17 	 Ausschuss für Soziales und Senioren
§ 19 	 Sportausschuss
§ 20 	 Stadtentwicklungsausschuss
§ 21 	 Ausschuss Umwelt, Gesundheit und Grün
§ 22 	 Verkehrsausschuss
§ 23 	 Wirtschaftsausschuss

III. �Zuständigkeiten der Oberbürgermeisterin / des Ober-
bürgermeisters

§ 24 	 Zuständigkeiten der Oberbürgermeisterin / des Ober-
bürgermeisters gem. § 41 Abs. 2 GO

§ 25 	 Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 41 Abs. 3 GO)
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I. Allgemeines

§ 1
Grundsätze

(1) Ausgehend von den insbesondere in der Gemeindeord-
nung NRW und der Hauptsatzung der Stadt Köln festgeleg-
ten Kompetenzen des Rates und seiner Ausschüsse, der 
Bezirksvertretungen und der Oberbürgermeisterin der Stadt 
Köln, konkretisiert diese Zuständigkeitsordnung die Befug-
nisse der einzelnen Organe und grenzt sie gegeneinander ab. 
Beteiligungsrechte, die sich aus gesetzlichen Regelungen, der 
Hauptsatzung und anderen Satzungen der Stadt Köln, aus 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen i. S. d. § 41 Abs. 1 
Satz 2 lit. f GO und der Geschäftsordnung des Rates und der 
Bezirksvertretungen der Stadt Köln ergeben, bleiben durch 
diese Zuständigkeitsordnung unberührt. 
(2) Die Ausschüsse können die ihnen durch die Zuständig-
keitsordnung übertragenen Entscheidungsbefugnisse, nur im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel ausüben. Die sich 
aus den Beschlüssen zum jeweiligen Haushaltsplan ergeben-
den Kompetenzen des Finanzausschusses zur Freigabe von 
Haushaltsmitteln bleiben unberührt. 
(3) Die Ausschüsse können die ihnen durch diese Zuständig-
keitsordnung übertragenen Entscheidungsbefugnisse, nicht 
auf andere Ausschüsse, Bezirksvertretungen oder die Ober-
bürgermeisterin/den Oberbürgermeister übertragen. 
(4) Die Befugnis des Rates, im Einzelfall das Entscheidungs-
recht auf einen Ausschuss zu übertragen, bleibt unberührt. 
(5) Soweit Vorberatungsrechte nicht durch Gesetz vorgegeben 
oder in dieser Zuständigkeitsordnung ausdrücklich vorgese-
hen sind, erfolgt die Vorberatung einer Angelegenheit grund-
sätzlich nach Bestimmung durch die Oberbürgermeisterin/
den Oberbürgermeister. Das entscheidungsbefugte Gremium 
kann im Einzelfall auf die Vorberatung durch einen Ausschuss 
verzichten und/oder die Angelegenheit einem Ausschuss zur 
Vorberatung zuweisen. 
(6) Ist einem Ausschuss durch diese Zuständigkeitsordnung 
die Entscheidungsbefugnis in einer Angelegenheit bis zu einer 
Wertgrenze übertragen, ist er vorberatend zu beteiligen, wenn 
wegen Überschreitung dieser Wertgrenze die Entscheidungsbe-
fugnis dem Rat zusteht. Ein Ausschuss ist ferner bei Entschei-
dungen des Rates zu außerplanmäßigen und überplanmäßigen 
Ausgaben vorberatend zu beteiligen, für die der Ausschuss auf-
grund dieser Zuständigkeitsordnung entscheidungsbefugt ist. 
(7) Soweit diese Zuständigkeitsordnung Festlegungen zum 
Geschäft der laufenden Verwaltung trifft, handelt es sich hier-
bei um Geschäfte im Sinne des § 41 Abs. 3 GO. 
(8) Soweit in dieser Zuständigkeitsordnung Wertgrenzen fest-
gelegt sind, handelt es sich bei den genannten Beträgen je-
weils um Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer u. ä.)
(9) Soweit mit dieser Zuständigkeitsordnung den Ausschüssen 
die Befugnis zur Entscheidung über Maßnahmenprogramme 
übertragen wird, gilt dies auch für Angelegenheiten, bei denen 
im Einzelfall die Bezirksvertretungen zur Entscheidung befugt 
sind. Die Bezirksvertretungen können Prioritätslisten für die in 
ihrem Entscheidungsbereich liegenden Maßnahmen beschlie-
ßen. Von diesen Listen darf nur mit Zustimmung der zuständi-
gen Bezirksvertretung abgewichen werden.  
(10) Soweit diese Zuständigkeitsordnung Festlegungen zum 
Geschäft der laufenden Verwaltung trifft, handelt es sich hier-
bei um Geschäfte im Sinne des § 41 Abs. 3 GO NRW. 
(11) Bei den in dieser Zuständigkeitsordnung festgelegten 
Wertgrenzen handelt es sich jeweils um Nettobeträge. (ohne 
Umsatzsteuer u. ä.).

§ 2
Zuständigkeiten der Bezirksvertretungen 
(§§ 37 Abs. 1 und 5 GO, 19 Hauptsatzung)

(1) Soweit nicht der Rat nach § 41 Abs. 1 ausschließlich zu-
ständig ist, entscheiden die Bezirksvertretungen unter Beach-
tung der Belange der gesamten Stadt und im Rahmen der vom 
Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien in allen Angelegenhei-
ten, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk 
hinausgeht, insbesondere in folgenden Angelegenheiten:
Dem Entscheidungsrecht der Bezirksvertretung unterliegen 
insbesondere: 
1 Allgemeines Verwaltungswesen 
1.1 Repräsentation in Angelegenheiten des Stadtbezirks; 
1.2 Information und Dokumentation in Angelegenheiten des 
Stadtbezirks; 
1.3 Pflege bestehender Städtefreundschaften, Stadtpartner-
schaften und Patenschaften, soweit sie auf den Bezirk überge-
gangen sind; hierfür sind Mittel im Haushaltsplan vorzusehen; 
1.4 Entsendung von Vertreterinnen/Vertretern in Organe und 
andere Gremien, soweit deren Bedeutung auf den jeweiligen 
Bezirk beschränkt ist; 
1.5 Einwohneranträge, die an die Bezirksvertretung gerichtet 
sind; 
1.6 zulässige Bürgerbegehren, die an die Bezirksvertretung 
gerichtet sind; 
1.7 Annahme von Geschenken mit bezirklicher Bedeutung ab 
2 2.000; 
1.8 würdevolle Begehung von Einbürgerungen; 
1.9 freiwillige Bürgerbeteiligungsverfahren zu Vorhaben im 
Stadtbezirk
1.10 Wahl von Schiedspersonen, sofern der Schiedsamtsbe-
zirk in dem jeweiligen Stadtbezirk liegt oder nur unwesentlich 
über den Stadtbezirk hinausgeht.
2 Liegenschaften 
2.1 Vermietung und Verpachtung der städtischen Liegenschaf-
ten im Stadtbezirk mit einer Laufzeit von mehr als drei Jahren 
oder einer Miet- oder Pachtsumme von mehr als 2 25.000 
innerhalb der Laufzeit;
3 Ordnungs- und Verkehrswesen 
3.1 Verkehrsführungen, Einbahnstraßen, Sperrungen, Straßen-
querungen (Zebrastreifen, Mittelinseln) sowie Beruhigung von 
Gemeindestraßen, die nicht über die Bezirksgrenzen hinausfüh-
ren, ausgenommen vom Entscheidungsrecht sind Sofortmaß-
nahmen aus Gründen der Verkehrssicherheit oder vorüberge-
hende Maßnahmen, die nicht über einen Zeitraum von sechs 
Monaten hinausgehen, als Geschäfte der laufenden Verwaltung; 
3.2 Festlegung von Prioritätenlisten für Lichtsignalanlagen und 
Kreisverkehren sowie Anlagen zur Schulwegsicherung; 
3.3 Ausweisung von Gebieten mit Anwohnerparkvorrechten; 
3.4 Neu- und Umbau sowie Erweiterung von Lichtsignalanla-
gen ab 2 50.000 einschließlich wirtschaftlicher Erfordernisse 
unter Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Belange; 
3.5 Abschaltung von Lichtsignalanlagen, insbesondere Nacht-
abschaltung von Lichtsignalanlagen bei nichtklassifizierten 
Straßen; 
3.6 Errichtung von Tempo-30-Zonen, sofern der öffentliche 
Personennahverkehr hiervon nicht beeinträchtigt wird; 
3.7 Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten (Prioritätenlisten) 
zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandset-
zung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Straßen-
beleuchtung, soweit es sich nicht um Verkehrssicherung handelt;
4 Schul- und Kulturwesen 
4.1 Unterhaltung, Ausstattung (Erst- und Ersatzausstattung) 
und Instandsetzung einschließlich der hierfür erforderlichen 
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Planungen aller im Stadtbezirk gelegenen Schulen von bezirk-
licher Bedeutung bei Maßnahmen ab 2 50.000; Gestaltung 
der Schulhöfe aller Schulen im Stadtbezirk; 
4.2 Pflege von örtlicher Kunst und örtlichem Brauchtum durch 
Förderung und Unterstützung von Vereinen, sonstigen Initiati-
ven und Privatpersonen; 
4.3 Förderung und Unterstützung von Veranstaltungen der 
Heimatpflege und des Brauchtums im Stadtbezirk (insbeson-
dere Volksfeste, Schützenfeste, Umzüge u. ä.); 
4.4 Aufstellung von Denkmälern, Kunstwerken, Brunnen u. ä. 
sowie deren Standortbestimmung und -gestaltung; Restaurie-
rung von Denkmälern (Standbildern u. ä.), Kunstwerken und 
Brunnen u. ä., soweit das Denkmalschutzgesetz NRW in der 
jeweils geltenden Fassung Aufgaben nicht ausdrücklich an-
derweitig zuweist, bei Maßnahmen ab 2 50.000; 
4.5 Planung und Durchführung kultureller Veranstaltungen mit 
überwiegend bezirklichem Bezug; hierfür sind Mittel im Haus-
haltsplan vorzusehen; 
5 Sozial- und Gesundheitswesen einschließlich Sportpflege 
5.1 Gestaltung, Unterhaltung, Ausstattung (Erst- und Ersatz-
ausstattung) und Instandsetzung einschließlich der hierfür er-
forderlichen Planungen der im Stadtbezirk gelegenen Einrich-
tungen des Sozialwesens und des öffentlichen Gesundheits-
dienstes bei Maßnahmen ab 2 50.000; Gestaltung, Unterhal-
tung, Ausstattung (Erst- und Ersatzausstattung) und Instand-
setzung einschließlich der hierfür erforderlichen Planungen der 
im Stadtbezirk gelegenen kommunalen Bürgerzentren/bürger-
schaftlichen Einrichtungen im Rahmen der gesamtstädtischen 
Konzeption, bei Maßnahmen ab 2 50.000; 
5.2 Förderung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände, 
sonstiger Vereinigungen und Initiativen im Stadtbezirk, die sich 
sozialen Aufgaben widmen; 
5.3 Förderung und Unterstützung örtlicher Sportvereine und 
Sportvereinigungen; 
5.4 Gestaltung, Unterhaltung, Ausstattung (Erst- und Ersatz-
ausstattung) und Instandsetzung einschließlich der hierfür 
erforderlichen Planungen der im Stadtbezirk gelegenen Spor-
teinrichtungen (Sportplätze, Sportfreianlagen, Turnhallen, Um-
kleidehäuser u.ä.), bei Maßnahmen ab 2 50.000; 
5.5 Überlassung gemeindlicher Einrichtungen im Bezirk an Dritte; 
6 Bauwesen 
6.1 Benennung und Umbenennung öffentlicher Einrichtungen 
des Bezirks (Straßen, Wege, Plätze, Schulen, Friedhöfe, Bäder 
u. a.) in Abstimmung mit dem zentralen Namensarchiv; 
6.2 allgemeine Vorgaben zur Erteilung von Sondernutzungs-
erlaubnissen nach § 18 Straßen- und Wegegesetz NRW; bei 
der Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen nach dem 
Vergabekonzept für Veranstaltungen auf zentralen Plätzen der 
Kölner Innenstadt und für den Fühlinger See ist die jeweils zu-
ständige Bezirksvertretung anzuhören; 
6.3 Widmung, Einziehung und Umstufung von Straßen, Wegen 
und Plätzen innerhalb des Bezirks gem. §§ 6, 7 und 8 Straßen- 
und Wegegesetz NRW, soweit es sich nicht um ein Geschäft 
der laufenden Verwaltung (Realisierung von Bebauungsplan-
festsetzungen) handelt; 
6.4 Pflege des Ortsbildes, soweit nicht durch Satzung, insbe-
sondere in Bebauungsplänen festgelegt; 
6.5 Gestaltungsfragen gem. §§ 12, 13 BauO NRW, soweit nicht 
durch Satzung, insbesondere in Bebauungsplänen festgelegt; 
6.6 Gestaltung, Unterhaltung, Ausstattung (Erst- und Ersatz-
ausstattung), Ausbau und Instandsetzung einschließlich der 
hierfür erforderlichen Planungen von Grün- und Parkanlagen, 
Kinderspielplätzen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen, Fried-
höfen und anderen öffentlichen Einrichtungen, bei Maßnah-
men ab 2 50.000; 

6.7 Erschließungseinrichtungen in Waldungen und Forstanla-
gen (Parkplätze, Wege, Picknickplätze etc.), bei Maßnahmen 
ab 2 50.000; 
6.8 Gestaltung, Ausbau, Unterhaltung, Ausstattung (Erst- und 
Ersatzausstattung) und Instandsetzung einschließlich der 
hierfür erforderlichen Planungen von Straßen, Wegen und 
Plätzen, es sei denn, dies ist durch Satzung oder Planfest-
stellungsbeschluss festgelegt oder es handelt sich um die 
Erfüllung einer Verkehrssicherungspflicht, bei Maßnahmen ab 
2 50.000; 
6.9 Bau von Wegen, bei Maßnahmen ab 2 50.000; Aufstellen 
von Wartehallen und öffentlichen Toilettenanlagen auf öffentli-
chen Straßen, Wegen und Plätzen; Festlegung von Standorten 
für Werbeanlagen für die Plakatgrößen 18/1, 8/1 und 4/1.
6.10 Härtefallentscheidungen über das Fällen von Bäumen 
nach § 6 Abs. 3 der Baumschutzsatzung sowie Entscheidun-
gen über das Einlegen von Beschwerden gegen beabsichtigte 
Baumfällungen; 
7 Öffentliche Einrichtungen 
7.1 Veranstaltungen von Märkten aller Art im Stadtbezirk, so-
weit im Einzelnen nicht durch die Marktsatzung in der jeweils 
geltenden Fassung geregelt. 
(2) Der Bezirksvertretung ist insbesondere bei folgenden An-
gelegenheiten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben: 
1 Allgemeines Verwaltungswesen 
1.1 Schaffung neuen Ortsrechts (Erlass von Satzungen, Be-
nutzungsverordnungen und sonstigem Ortsrecht), soweit 
dieses Recht im Wesentlichen nur für den Bezirk gilt oder 
sofern gerade dieser Bezirk in besonderer Weise davon be-
troffen ist; 
1.2 Änderung der Bezirksgrenzen; 
1.3 Benennung und Begrenzung der Ortsteile im Bezirk; 
1.4 Benennung der Schiedspersonen, Schöffinnen/Schöffen 
und ehrenamtlichen Richterinnen/ Richtern (Vorschlagsliste); 
1.5 Bestellung der Leiterin/des Leiters des Bürgeramtes; 
2 Finanzwesen einschließlich Liegenschaften 
2.1 Aufstellung von Investitions- und Finanzplänen; 
2.2 Veräußerung von im Bezirk gelegenen Grundstücken, de-
ren Aufbauten in der „Bestandsliste stadteigener historischer 
Bausubstanz“ enthalten sind; 
2.3 Priorisierung im Rahmen des Bürgerhaushalts
3 Sicherheits- und Ordnungswesen 
3.1 Zivilschutzplanung; Standort der Schutzbauten; 
3.2 Errichtung, Auflösung, Erweiterung oder Verkleinerung von 
Feuerwachen und Rettungseinrichtungen; 
4 Schul- und Kulturwesen 
4.1 Schulentwicklungsplanung; 
4.2 Abgrenzung der Schulbezirke; 
4.3 Recht zur Einladung des/der ernannten Schulleiters/in 
gem. § 61 Abs. 1 S. 3 Schulgesetz NRW im Hinblick auf die 
Besetzung von Schulleiterstellen an Grundschulen; 
4.4 Abbruch von Baudenkmälern; 
4.5 Erstellung von Maßnahmenprogrammen zur Neuanlage 
und Umgestaltung von Spielplätzen;
5 Sozial- und Gesundheitswesen einschließlich Sportpflege 
5.1 gesamtstädtische Zielplanung für städtisches Sozial- und 
Gesundheitswesen, städtische Sportanlagen und Bäder; 
5.2 Einteilung der Stadt in Notaufnahmebezirke; 
6 Bauwesen und Stadtplanung 
6.1 Aufstellung von Bebauungsplänen, Festlegung von Sanie-
rungsgebieten im Bezirk; Planfeststellungsverfahren: 
6.1.1 bei städtischen Maßnahmen vor Einreichung des Plan-
feststellungsantrages; 
6.1.2 bei Maßnahmen Dritter, soweit die Stadt Köln anhö-
rungsbeteiligt ist, vor Abgabe ihrer Stellungnahme; 
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6.2 Stadtentwicklungsplanung, soweit der jeweilige Bezirk 
betroffen ist, Stadtteilentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, 
Betrieb von Verkehrseinrichtungen, KVB-Liniennetzplanände-
rungen; 
6.3 Festlegung von Landschaftsschutzgebieten, Naturschutzge-
bieten und Grünflächen, soweit sie ganz oder teilweise im Bezirk 
liegen sowie Stellungnahmen zu Festlegungen und Änderungen 
von Landschaftsplänen, soweit diese den Bezirk berühren; 
6.4 Festlegung des Standortes, Errichtung, Aufhebung und 
Generalinstandsetzung einschließlich der hierfür erforderli-
chen Planungen von öffentlichen Einrichtungen (z.B. Schulen, 
Sportplätzen, Bädern, Turnhallen, Einrichtungen des Sozial- 
und Gesundheitswesens, kulturelle Einrichtungen, Parkanla-
gen, Kinderspielplätze, Kindergärten); 
6.5 Umweltschutzplanungen im Rahmen gesamtstädtischer 
Zielsetzungen; 
6.6 Standorte von Wertstoffcontainern; 
6.7 Information über Bauvorhaben nach § 34 BauGB, wenn 
die Größe des zu bebauenden Grundstücks 3.000 qm über-
steigt oder von besonderem öffentlichen Interesse ist; 
6.8 bei der Entscheidung über Grundsatzfragen zur Nutzung 
zentraler Kölner Plätze (§  8 Abs. 1 Nr. 7 a. ZustO) sowie dar-
über hinaus bei der Festlegung von allgemeinen Vorgaben zur 
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen bei Straßen, We-
gen und Plätzen mit überbezirklicher Bedeutung; 
6.9 bei der Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen 
nach §  8 Abs. 1 Nr. 7 b. dieser ZustO; 
6.10 Aufstellung von Mobilfunk-Sendeanlagen auf städtischen 
Grundstücken; 
7 Öffentliche Einrichtungen 
7.1 Planung, Errichtung, wesentliche Änderungen und Aufhe-
bungen von öffentlichen Einrichtungen - außer Eigenbetrieben 
- mit überbezirklicher Bedeutung im Bezirk; 
8 Wirtschaft und Verkehr 
8.1 Wirtschaftsplanung und allgemeine Wirtschaftsförderung 
mit bezirklichem Bezug. 
(3) Die sich aus dem Gesetz, der Hauptsatzung und anderen 
Satzungen der Stadt Köln ergebenden Entscheidungsbefug-
nisse und Anhörungsrechte der Bezirksvertretungen bleiben 
von dieser Zuständigkeitsordnung unberührt. In dieser Zu-
ständigkeitsordnung festgelegten Wertgrenzen für die Betei-
ligung der Fachausschüsse berühren die Zuständigkeit der 
Bezirksvertretungen nicht.
(4) Maßnahmen bis zu einem Wert von 50.000 2 nach Abs. 1 
Ziffer 4.1, 4.4, 5.1, 5.4, 6.6, 6.7, 6.8 und 6.9 gelten als Geschäft 
der laufenden Verwaltung. Der Rat behält jedoch für diesen 
Kreis von Geschäften den Bezirksvertretungen das Recht vor, 
im Einzelfall zu entscheiden. Zudem kann der Rat im Einzelfall 
entscheiden, ein Geschäft der laufenden Verwaltung auf die 
jeweilige Bezirksvertretung zu übertragen.

§ 2 a 
Konjunkturpaket II

(1) Dem Finanzausschuss wird die Federführung für Maßnah-
men übertragen, die auf der Grundlage des Konjunkturpakets 
II erfolgen: 
1. Der Finanzausschuss tritt bei diesen Maßnahmen an die 
Stelle der sonst zuständigen Fachausschüsse des Rates und 
übernimmt deren Entscheidungszuständigkeit, insbesondere 

§ 11 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 6, Abs. 2 Nr. 2 und 3, 
§ 12 Abs. 2 Nr. 6 und 7, 
§ 13 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6, 7, 
§ 14 Abs. 1 Nr. 4 und 5,

§ 15 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 
§ 16 Nr. 4 und 5,
§ 18 Abs. 1 Nr. 3 und 4, 
§ 19 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 
§ 20 Abs. 1 Nr. 2 und 3,
§ 22 Abs. 1 Nr. 2, 3, 13, 
§ 23 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 12 ZustO. 

Die betroffenen Fachausschüsse erhalten die Vorlage vorab 
zur Kenntnis. 
2. Die Wertgrenze für die Abgrenzung zum Geschäft der lau-
fenden Verwaltung wird für unter Nr. 1 genannten Maßnahmen 
auf 2 300.000 festgesetzt, mit Ausnahme von § 11 Abs. 1 Nr. 
6 und § 23 Abs. 1 Nr. 12. In diesen Fällen wird die Wertgrenze 
auf 2 50.000 festgesetzt. 
3. Der Finanzausschuss ist darüber hinaus für Maßnahmen 
auf der Grundlage des Konjunkturpakets II auch oberhalb der 
Wertgrenze von 2 1,5 Mio. anstelle des Rates zuständig. 
(2) Die Wertgrenze für die Abgrenzung zum Geschäft der lau-
fenden Verwaltung wird für Maßnahmen, die auf der Grundlage 
des Konjunkturpakets II erfolgen, für die Bezirksvertretungen 
auf 2 50.000 festgesetzt. Dies betrifft insbesondere § 2 Abs. 1 
Nr. 4, 5 und 6 mit den jeweiligen Unterpunkten. 
(3) Die Wertgrenze des § 26 Abs. 1 Nr. 2 lit. c wird für Maßnah-
men, die auf der Grundlage des Konjunkturpakets II erfolgen, 
auf 2 50.000 festgesetzt.

§ 3 
Zuständigkeiten bei Eigenbetrieben, eigenbetriebs- 
ähnlichen Einrichtungen, Sondervermögen und bei  

Anstalten des öffentlichen Rechts

Entscheidungsbefugnisse, die sich aus der Eigenbetriebsverord-
nung NRW, dem Gesetz über die kommunalen Versorgungskas-
sen und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-West-
falen und den jeweiligen Betriebssatzungen der Eigenbetriebe, 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Sondervermögen 
ergeben, bleiben von dieser Zuständigkeitsordnung unberührt. 
Gleiches gilt für Entscheidungszuständigkeiten bei rechtsfähi-
gen Anstalten des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen 
gem. § 114 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen gem.  
§ 27 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit – 
GkG – und Anstalten des öffentlichen Rechts nach besonderen 
fachgesetzlichen Vorschriften), die sich aus der GO, dem GkG, 
der Kommunalunternehmensverordnung, besonderen fach-
gesetzlichen Vorschriften oder der jeweiligen Anstaltssatzung 
ergeben. 

§ 4 
Zuständigkeiten bei Controllingaufgaben

(1) Die Einführung und Umsetzung von Controllingsystemen 
zur wirtschaftlichen und zielorientierten Steuerung der Ver-
waltung erfolgt auf der Grundlage der vom Rat vorgegebenen 
allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt 
werden soll (§ 41 Abs. 1 Satz 2 lit. a GO). 
(2) Dem Finanzausschuss ist regelmäßig zu berichten. 
(3) Soweit aus der Einführung der Controllinginstrumente per-
sonelle und strukturelle Veränderungen von besonderer Be-
deutung resultieren, die in die Zuständigkeit des Rates fallen, 
erfolgt die Vorberatung im Finanzausschuss. Ob darüber hi-
naus eine Vorberatung im Ausschuss Allgemeine Verwaltung 
und Rechtsfragen oder anderen Fachausschüssen erforderlich 
ist, muss im Einzelfall entschieden werden. 
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§ 5 
Zuständigkeiten bei Bedarfsfeststellungen und Vergaben

(1) Die vom Rat gebildeten Ausschüsse entscheiden in ih-
rem Aufgabenbereich über den Bedarf von Lieferungen und 
Dienstleistungen bei Auftragswerten von mehr als 2 100.000 
bis zu 2 1 Mio., soweit diese Zuständigkeitsordnung keine be-
sondere Regelungen hierzu vorsieht. 
(2) Der nach den jeweiligen Regelungen dieser Zuständigkeits-
ordnung für eine Maßnahme der Bauunterhaltung, Instandset-
zung, sonstige Baumaßnahme sowie für die Lieferungen und 
Leistungen zuständige Fachausschuss bzw. der nach § 114 
GO zuständige Betriebsausschuss bzw. die zuständige Be-
zirksvertretung kann sich im Einzelfall bei der Bedarfsfeststel-
lung auch die Entscheidung über die nachfolgende Vergabe 
vorbehalten oder jederzeit diese Entscheidung an sich ziehen. 
Sofern der Rat für die Investitionsentscheidung zuständig ist, 
hat eine Vorberatung durch den zuständigen Fachausschuss 
zu erfolgen. Das Rückholrecht steht dem zuständigen Fach-
ausschuss zu. Die Zuständigkeiten der Betriebsausschüsse 
bleiben unberührt. 
(3) Wesentliche rechtliche oder tatsächliche Veränderungen, 
die nach der Bedarfsfeststellung im Laufe des weiteren Ver-
fahrens eintreten, sind unverzüglich dem nach Absatz 2 zu-
ständigen Gremium mitzuteilen. 
(4) Behält sich das nach Absatz 2 zuständige Gremium die Ver-
gabeentscheidung nicht vor, entscheidet das Zentrale Verga-
beamt über die nachfolgende Vergabe auf Vorschlag der Fach-
verwaltung und mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsam-
tes. Lehnt das Rechnungsprüfungsamt den Vergabevorschlag 
ab, ist die Angelegenheit dem zuständigen Gremium mit den 
jeweiligen Voten zur Entscheidung vorzulegen. 
(5) Soweit den Gremien in dieser Zuständigkeitsordnung Ent-
scheidungsbefugnisse eingeräumt werden, sind sie auch ent-
scheidungsbefugt hinsichtlich der Vergabe damit zusammen-
hängender Gutachtertätigkeiten bei Kosten des Gutachtens 
im Einzelfall von mehr als 2 25.000; § 11 Abs. 1 Nr. 6, § 22 
Abs. 1 Nr. 15, § 23 Abs. 1 Nr. 12 und § 23 Abs. 1 Nr. 12 a dieser 
Zuständigkeitsordnung bleiben unberührt. 
(6) Das Zentrale Vergabeamt hat dem nach Absatz 2 zustän-
digen Gremium einmal im Jahr eine Übersicht über die erteil-
ten Aufträge vorzulegen, die nach einzelnen Firmen aufzu-
schlüsseln ist. Für jede Firma sind die Zahl der Aufträge und 
die Gesamtsumme der Aufträge anzugeben. Aufträge auf der 
Grundlage von Rahmenverträgen sowie Aufträge unterhalb 
einer Auftragssumme von 2 10.000 bleiben außer Betracht. 
Eine vollständige Auflistung der erteilten Aufträge erhält der 
Rechnungsprüfungsausschuss. 
(7) Das nach Absatz 2 zuständige Gremium hat das Recht, 
sich jederzeit über den Stand eines Vergabeverfahrens zu in-
formieren. 
(8) Die Zuständigkeit für die Festlegung und Änderung des 
Maßnahmekataloges sowie die Festlegung der Höhe von 
Vertragsstrafen bei Feststellung illegaler Leiharbeit, soweit 
von der grundsätzlich vorgegebenen Höhe abgewichen wer-
den soll, wird auf den Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Rechtsfragen übertragen. 

§ 6 
Rückholrecht des Rates

(1) Soweit mit dieser Zuständigkeitsordnung Entschei-
dungsbefugnisse auf einen Ausschuss oder die Oberbür-
germeisterin/den Oberbürgermeister übertragen werden, 
kann der Rat durch Beschluss im Einzelfall an Stelle des 

Ausschusses bzw. der Oberbürgermeisterin/des Oberbür-
germeisters entscheiden oder die Entscheidung einem 
anderen Ausschuss oder der Oberbürgermeisterin/dem 
Oberbürgermeister übertragen. Gleiches gilt, soweit die 
Entscheidungszuständigkeit eines Ausschusses durch Sat-
zung begründet worden ist und das Rückhol- oder Über-
tragungsrecht nicht durch eine ausdrückliche Bestimmung 
in der Satzung ausgeschlossen ist oder die Ausübung des 
Rückhol- oder Übertragungsrechts gegen ein gesetzliches 
Verbot verstößt.
(2) Im Übrigen bleibt das Rückholrecht des Rates bei Geschäf-
ten der laufenden Verwaltung nach § 41 Abs. 3 GO unberührt. 

II. Zuständigkeiten der Ausschüsse

§ 7 
Hauptausschuss

(1) Dem Hauptausschuss wird die Entscheidungsbefugnis in 
folgenden Angelegenheiten übertragen: 
1.	 Entscheidungen nach § 28 Hauptsatzung; 
2.	 Genehmigung von Dienstreisen der Bürgermeisterinnen/

Bürgermeister, der Ratsausschüsse und einzelner Rats-
mitglieder nach Maßgabe der hierzu vom Rat verabschie-
deten Richtlinie; 

3.	 Erteilung von Aussagegenehmigungen für vom Rat zu eh-
renamtlicher Tätigkeit oder in ein Ehrenamt Berufene gem. 
§ 30 Abs. 5 GO sowie für Ratsmitglieder gem. § 43 Abs. 2 
Nr. 2 GO; 

4.	 Benennung von öffentlichen Einrichtungen mit überbe-
zirklicher Bedeutung, soweit diese Zuständigkeitsordnung 
keine besondere Entscheidungszuständigkeit vorsieht; 

5.	 Kompetenzstreitigkeiten zwischen anderen Ratsaus-
schüssen; 

6.	 Vergabe der Landesmittel für kommunale Entwicklungs-
zusammenarbeit nach Maßgabe der hierzu ergangenen 
Ratsbeschlüsse; 

7.	 Grundsatzfragen der Förderung bürgerschaftlichen Enga-
gements. 

(2) Der Hauptausschuss ist insbesondere bei Entscheidungen 
gemäß § 41 Abs. 1 lit. a, e, r und s vorberatend im Sinne des  
§ 1 Abs. 5 dieser Zuständigkeitsordnung zu beteiligen: 
1.	 Entscheidungen gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. a, e, h, j, r und 

s GO; 
2.	 Rechtsgeschäfte im Sinne des § 111 GO. 

§ 8 
Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / 

Vergabe / Internationales

(1) Dem Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen 
wird die Entscheidungsbefugnis in folgenden Angelegenheiten 
übertragen: 
1. Klageerhebung, Widerklage, Klagerücknahme, Einlegung 
oder Rücknahme eines Rechtsmittels und ähnlich wichtige 
Prozesshandlungen (mit Ausnahme der Klageerwiderung und 
der Klageänderung) sowie damit verbundene Anwaltsbeauf-
tragungen bei einem Streitwert von mehr als 2 500.000 bis 
einschl. 2 1,5 Mio.; 
2. Klageänderung sowie damit verbundene Anwaltsbeauftra-
gungen bei Klagen mit einem Ausgangsstreitwert von mehr als 
2 500.000 bis einschl. 2 1,5 Mio.; soweit sich durch die Kla-
geänderung der Streitwert um mehr als 2 50.000 ändert und 
der neue Streitwert 2 1,5 Mio. nicht übersteigt; 
3. gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche bei Vergleichs-
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werten von mehr als 2 50.000 bis einschl. 2 250.000 (Ver-
gleichswert ist nur der Wert des echten Nachgebens durch die 
Stadt Köln); 
4. Anerkenntniserklärungen bei Anerkenntniswerten von mehr 
als 2 50.000 bis einschl. 2 250.000; 
5. Erwerb von Fahrzeugen bei Kosten von mehr als 2 50.000 
pro Fahrzeug, soweit diese Zuständigkeitsordnung keine be-
sondere Entscheidungsbefugnis vorsieht; 
6. Bedarfsfeststellung von Lieferungen und Leistungen bei 
Auftragswerten von mehr als 2 100.000 bis zu 2 1 Mio., 
a)	 soweit diese Zuständigkeitsordnung keine besondere 

Entscheidungsbefugnis vorsieht; 
b)	 bei denen mehrere Ausschüsse entscheidungsbefugt sind 

und das für die Entscheidung erforderliche Einvernehmen 
zwischen diesen Ausschüssen nicht hergestellt werden 
kann;

c)	 in Zweifelsfällen, welcher Ausschuss entscheidungsbe-
fugt ist;

7. 
a)	 Grundsatzfragen zur Nutzung zentraler Kölner Plätze; 
b)	 Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Genehmi-

gungen nach der StVO nach dem Vergabekonzept für Ver-
anstaltungen auf zentralen Plätzen der Kölner Innenstadt 
sowie am Fühlinger See; die zuständigen Bezirksvertre-
tungen sind zuvor anzuhören;

8. Bestimmung der Wertgrenzen für Vergaben im Rahmen des 
Erlasses des Landes nach § 25 GemHVO;
9. Vergabekonzept für Städtepartnerschaftsmittel;
10. Vergabekonzept für Mittel der Kommunalen Entwicklungs-
zusammenarbeit.
(2) Der Ausschuss AVR ist insbesondere in folgenden Angele-
genheiten vorberatend im Sinne des § 1 Abs. 5 dieser Zustän-
digkeitsordnung zu beteiligen: 
1. Gründung neuer Städtepartnerschaften; 
2. Erlass des Stellenplanes; 
3. Satzungen, die die Erhebung von Steuern, Gebühren oder 
Beiträgen regeln (mit Ausnahme der Einheitssätze der Er-
schließungsbeitragssatzung), Festlegung von Entgelten für die 
Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen; 
4. Kölner Marktsatzung, Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren auf den Wochenmärkten, Kölner Marktverordnung, 
Kölner Straßenordnung; 
5. Feuerwehrsatzung, Rettungsdienstsatzung; 
6. Entscheidungen gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. k bis m GO, 
außer wenn es sich um Angelegenheiten der Beteiligungsge-
sellschaften handelt; 
7. Beteiligung an EU-Projekten.

§ 9 
Bauausschuss

(1) Dem Bauausschuss wird die Entscheidungsbefugnis in fol-
genden Angelegenheiten übertragen: 
1. Planung von städtischen Hochbauten, soweit diese Zuständig-
keitsordnung keine besondere Entscheidungsbefugnis vorsieht; 
2. investive Maßnahmen (z.B. Neubau, Ausbau, Umbau und 
Generalsanierung) und Gestaltung von städtischen Hoch-
bauten bei Kosten von mehr als 2 150.000 bis einschl. 2 1,5 
Mio., soweit diese Zuständigkeitsordnung keine besondere 
Entscheidungsbefugnis vorsieht; 
3. Maßnahmen der Bauunterhaltung (z.B. Ausstattung, In-
standsetzung und Teilsanierung) an städtischen Hochbauten 
bei Kosten von mehr als 2 100.000 bis einschl. 2 1 Mio., so-
weit diese Zuständigkeitsordnung keine besondere Entschei-
dungsbefugnis vorsieht; 

4. Einzelmaßnahmen zur Unterhaltung/Instandsetzung städti-
scher Brunnen bei Kosten von mehr als 2 100.000 bis einschl. 
2 1 Mio.; 
5. Wiederaufnahme des Betriebes stillgelegter Brunnen; 
6. Vergabe von Aufträgen an Architektinnen/Architekten und 
Ingenieurinnen/ Ingenieure im Bereich Hochbau (mit Ausnah-
me der Beauftragung von Prüfingenieurinnen/Prüfingenieuren, 
Bausachverständigen, Vermessungsingenieurinnen/ Vermes-
sungsingenieuren, Gutachterinnen/Gutachtern und Berate-
rinnen/Beratern) bei Honorarkosten im Einzelfall von mehr als  
2 25.000 (bei Verträgen nach HOAI: bei mehr als dem Min-
destsatz der jeweiligen Honorartafel). 
(2) Der Bauausschuss ist insbesondere in folgenden Angele-
genheiten vorberatend im Sinne des § 1 Abs. 5 dieser Zustän-
digkeitsordnung zu beteiligen: 
1. Energieversorgungskonzept und Maßnahmen zur Energie-
einsparung; 
2. investive Maßnahmen (z.B. Neubau, Ausbau, Umbau und 
Generalsanierung) und Gestaltung von städtischen Hochbau-
ten bei Kosten von mehr als 2 150.000, soweit der Bauaus-
schuss nicht selbst entscheidungsbefugt ist; 
3. Maßnahmen der Bauunterhaltung (z.B. Ausstattung, In-
standsetzung und Teilsanierung) an städtischen Hochbauten 
bei Kosten von mehr als 2 100.000, soweit der Bauausschuss 
nicht selbst entscheidungsbefugt ist.

§ 10 
Finanzausschuss

(1) Dem Finanzausschuss wird die Entscheidungsbefugnis in 
folgenden Angelegenheiten übertragen: 
1. Hingabe von Darlehen bei Darlehensbeträgen von mehr als 
2 50.000 bis einschl. 2 150.000, soweit diese Zuständigkeits-
ordnung keine besondere Entscheidungsbefugnis vorsieht; 
2. Erlass von Ansprüchen gem. § 26 Abs. 3 GemHVO NW bei 
Beiträgen von mehr als 2 10.000 bis einschl. 2 50.000 mit 
Ausnahme des Erlasses öffentlicher Abgaben im Sinne des 
KAG und der AO; 
3. Bedarfsfeststellungen für Lieferungen und Leistungen bei 
Auftragswerten von mehr als 2 100.000 bis zu 2 1 Mio. für 
den Bereich der Finanzverwaltung, soweit diese Zuständig-
keitsordnung keine besondere Entscheidungsbefugnis vor-
sieht. 
(2) Der Finanzausschuss ist insbesondere in folgenden Ange-
legenheiten vorberatend im Sinne des § 1 Abs. 5 dieser Zu-
ständigkeitsordnung zu beteiligen: 
1. Entscheidungen gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. h bis j, n bis p 
und s GO; 
2. Satzungen, die die Erhebung von Steuern, Gebühren oder 
Beiträgen regeln (mit Ausnahme der Einheitssätze der Er-
schließungsbeitragssatzung), Festlegung von Entgelten für die 
Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen; 
3. Abschluss von gerichtlichen und außergerichtlichen Verglei-
chen bei einem Vergleichswert von mehr als 2 50.000; 
4. Abgabe von Anerkenntniserklärungen bei Anerkenntniswer-
ten von mehr als 2 50.000; 
5. Genehmigung von Kostenerhöhungen i. S. d. § 24 Abs. 2 
GemHVO NRW; 
6. Neubau, Ausbau, Umbau, Sanierung und Gestaltung von 
städtischen Hochbauten bei Kosten von mehr als 2 150.000; 
7. Ausstattung und Einzelmaßnahmen zur Unterhaltung/In-
standsetzung von städtischen Hochbauten bei Kosten von 
mehr als 2 100.000. 
(3) Der Finanzausschuss ist weiterhin zuständig für die Vor-
beratung aller Vorlagen mit Auswirkungen auf die städtischen 



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 16. August 2017	 Nummer 35	 Seite 317

Beteiligungen. Dabei ist er insbesondere zuständig für die 
Vorberatungen von Grundsatzentscheidungen in Beteili-
gungsangelegenheiten gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. k, l, m 
GO, wie
1.	 Gründung neuer Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlicher 

Einrichtungen, Gesellschaften oder Anstalten;
2.	 Eingehen neuer unmittelbarer oder mittelbarer Beteiligun-

gen;
3.	 Veränderungen von unmittelbarer oder mittelbarer Beteili-

gungen;
4.	 Auflösen von Eigenbetrieben, eigenbetriebsähnlichen Ein-

richtungen, Gesellschaften oder Anstalten;
5.	 Aufgabe von Beteiligungen;
6.	 Umstrukturierung von Beteiligungen;
7.	 Verträge von grundsätzlicher Bedeutung;
8.	 Vorberatung von Wirtschaftsplänen, Finanzplanungen und 

Jahresabschlüssen der städtischen Beteiligungen.

§ 11 
Gesundheitssausschuss

(1) Dem Gesundheitsausschuss wird die Entscheidungsbefug-
nis in folgenden Angelegenheiten übertragen:
1. Planung von Bauwerken und Anlagen des Feuerschutzes 
und des Rettungsdienstes; 
2. investive Maßnahmen (z.B. Neubau, Ausbau, Umbau und 
Generalsanierung) und Gestaltung von Bauwerken und Anla-
gen des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes bei Kosten 
von mehr als 2 150.000 bis einschl. 2 1,5 Mio.;
3. Maßnahmen der Bauunterhaltung (z.B. Ausstattung, In-
standsetzung und Teilsanierung) an Bauwerken und Anlagen 
des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes bei Kosten von 
mehr als 2 100.000 bis einschl. 2 1 Mio.; 
4. Erwerb von Fahrzeugen und Geräten im Bereich des Feuer-
schutzes und des Rettungsdienstes bei Kosten von mehr als 
2 100.000 pro Fahrzeug bzw. Gerät; 
5. Planung städtischer Gesundheitseinrichtungen;
6. investive Maßnahmen (z.B. Neubau, Ausbau, Umbau und 
Generalsanierung) und Gestaltung von städtischen Gesund-
heitseinrichtungen bei Kosten von mehr als 2 150.000 bis ein-
schl. 2 1,5 Mio.; 
7. Maßnahmen der Bauunterhaltung (z.B. Ausstattung, Instand-
setzung und Teilsanierung) an städtischen Gesundheitseinrich-
tungen bei Kosten von mehr als 2 100.000 bis einschl. 2 1 Mio.; 
8. Erstellung von Richtlinien (einschließlich Bewilligungsbedin-
gungen) und Verteilung der Mittel zur Förderung von Selbsthil-
fegruppen im Gesundheitsbereich.
(2) Der Gesundheitsausschuss ist insbesondere in folgenden 
Angelegenheiten vorberatend im Sinne von § 1 Abs. 5 dieser 
Zuständigkeitsordnung zu beteiligen:
1. Feuerwehrsatzung, Rettungsdienstsatzung;
2. Grundsatzfragen in Gesundheitsangelegenheiten; 
3. Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Einschränkung und 
Auflösung von städtischen Gesundheitseinrichtungen im Sin-
ne des § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. I GO; 
4. Grundsatzfragen der Planung, Koordination und Versorgung 
im Psychiatrie-, Suchtkranken- und Drogenabhängigenbereich; 
5. Grundsatzfragen der kommunalen Gesundheitsförderung 
und der Gesundheitsförderung und sozialkompensatorischen 
Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche; 
6. Grundsatzfragen des gesundheitlichen Umweltschutzes; 
7. Kommunale Gesundheitskonferenz; 
8. Angelegenheiten des öffentlichen Gesundheitswesens.

§ 12 
Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für Kinder,  

Jugend und Familie

(1) Dem Jugendhilfeausschuss - Ausschuss für Kinder, Jugend 
und Familie wird die Entscheidungsbefugnis in folgenden An-
gelegenheiten übertragen: 
1. Erstellung von gesamtstädtischen Maßnahmenprogram-
men zur Neuanlage und Umgestaltung von Spielplätzen auf 
der Grundlage diesbezüglicher Entscheidungen der Bezirks-
vertretungen; 
2. Aufstellung von pädagogischen Richtlinien zur Gestaltung, 
Ausstattung und Unterhaltung/ Instandsetzung von Spielplät-
zen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen; 
3. Planung von städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen 
auf der Grundlage diesbezüglicher Entscheidungen der Be-
zirksvertretung; 
4. investive Maßnahmen (z.B. Neubau, Ausbau, Umbau und 
Generalsanierung) und Gestaltung von städtischen Kinder- 
und Jugendeinrichtungen bei Kosten von mehr als 2 150.000 
bis einschl. 2 1,5 Mio., ausgenommen sind Zuständigkeiten 
der Bezirksvertretungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 6.6 der Zustän-
digkeitsordnung; 
5. Maßnahmen der Bauunterhaltung (z.B. Ausstattung, In-
standsetzung und Teilsanierung) an städtischen Kinder- und 
Jugendeinrichtungen bei Kosten von mehr als 2 100.000 bis 
einschl. 2 1 Mio.; 
6. Jugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII; 
7. Programm „Angebote zur Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen am öffentlichen Leben“; 
8. Verteilung der Mittel zur Förderung von Familienbildungs- 
und Familienerholungsstätten nichtkommunaler Träger. 
(2) Der Jugendhilfeausschuss - Ausschuss für Kinder, Jugend 
und Familie ist insbesondere in folgenden Angelegenheiten 
vorberatend im Sinne des § 1 Abs. 5 dieser Zuständigkeits-
ordnung zu beteiligen: 
1. Satzung für das Jugendamt; 
2. Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Einschränkung und 
Auflösung von städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen 
im Sinne des § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. l GO; 
3. Satzung über die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung 
und Unterhaltung/ Instandsetzung von Spielflächen; 
4. Spielplatzsatzung; 
5. Angelegenheiten der Bürgerzentren/-häuser, soweit Aktivi-
täten für Kinder, Jugendliche und Familien betroffen sind. 

§ 13 
Ausschuss Kunst und Kultur

(1) Dem Ausschuss Kunst und Kultur wird die Entscheidungs-
befugnis in folgenden Angelegenheiten übertragen: 
1. Planung von städtischen Kultureinrichtungen; 
2. investive Maßnahmen (z.B. Neubau, Ausbau, Umbau und 
Generalsanierung) und Gestaltung von städtischen Kulturein-
richtungen bei Kosten von mehr als 2 150.000 bis einschl.  
2 1,5 Mio.; 
3. Maßnahmen der Bauunterhaltung (z.B. Ausstattung, Instand-
setzung und Teilsanierung) an städtischen Kultureinrichtungen 
bei Kosten von mehr als 2 100.000 bis einschl. 2 1 Mio.; 
4. Erwerb von Sammlungsgegenständen für die Museen und 
Archive bei Kaufpreisen von mehr als 2 150.000 bis einschl. 
2 1,5 Mio.; Festlegung eines Limits bei der Ansteigerung von 
Sammlungsgegenständen für die Museen und Archive von 
mehr als 2 150.000 bis einschl. 2 1,5 Mio.; 
5. Förderkonzepte für die Kulturbereiche; 
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6. Abbruch und Aufstellung von Denkmälern (z.B. Baudenk-
mäler, Standbilder), Kunstwerken, Brunnen u. ä. sowie deren 
Standortbestimmung und -gestaltung bei Kosten bis einschl. 
2 1,5 Mio. (die Empfehlungen des Kunstbeirates sind zu be-
rücksichtigen); 
7. Restaurierung von Denkmälern (z.B. Baudenkmäler, Stand-
bilder), Kunstwerken und Brunnen u. ä. sowie von Samm-
lungsgegenständen für die Museen und Archive bei Kosten 
von mehr als 2 100.000 bis einschl. 2 1 Mio.; 
8. Angelegenheiten nach dem Denkmalschutzgesetz NRW, 
soweit nicht ein Geschäft der laufenden Verwaltung vorliegt; 
9. Verwendung der Mittel für Sonderausstellungen im Rahmen 
der mittelfristigen Finanzplanung der Museen; 
10. Erstellung von Richtlinien (einschließlich Bewilligungsbe-
dingungen) zur Förderung der Erhaltung von kirchlichen und 
profanen Bauten; 
11. Verteilung der Mittel zur Förderung der Erhaltung von 
kirchlichen und profanen Bauten; 
12. institutionelle Förderung nichtstädtischer Einrichtungen in 
den Bereichen Musik, Theater, Tanz, Literatur, Film, bildende 
Kunst, Wissenschaft und Forschung; 
(2) Der Ausschuss Kunst und Kultur ist insbesondere in fol-
genden Angelegenheiten vorberatend im Sinne des § 1 Abs. 5 
dieser Zuständigkeitsordnung zu beteiligen:
1. Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Einschränkung und 
Auflösung städtischer Kultureinrichtungen im Sinne des § 41 
Abs. 1 Satz 2 lit. l GO; 
2. Entgeltordnungen für die Inanspruchnahme städtischer Kul-
tureinrichtungen; 
3. Satzungen und Benutzungsordnungen für städtische Kultu-
reinrichtungen; 
4. künstlerische Gestaltung in Verbindung mit städtischen 
Baumaßnahmen im öffentlichen Raum und bei stadtplaneri-
schen Überlegungen; 
5. Angelegenheiten der Film- und Medienkunst sowie kultur-
wirtschaftliche Projekte. 

§ 14 
Liegenschaftsausschuss

Dem Liegenschaftsausschuss wird die Entscheidungsbefug-
nis in folgenden Angelegenheiten übertragen: 
1. Erwerb (inkl. der Ausübung gesetzlicher und vertraglicher 
Vorkaufsrechte), Veräußerung und Belastung von Grundstücken 
bei Beträgen von mehr als 2 50.000 bis einschl. 2 500.000; 
2. Vermietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften bei 
Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als fünf bis einschließlich 
10 Jahren oder einer Miet- oder Pachtsumme von mehr als  
2 50.000 bis einschl. 2 500.000 innerhalb der Laufzeit; 
3. Zuerkennung von Räumungsentschädigungen bei Freistel-
lungen im öffentlichen Interesse bei Beiträgen von mehr als  
2 25.000.; 
4. investive Maßnahmen (z.B. Neubau, Ausbau, Umbau und 
Generalsanierung) und Gestaltung von fiskalisch genutzten 
städtischen Hochbauten bei Kosten von mehr als 2 150.000 
bis einschließlich 2 1,5 Mio.; 
5. Maßnahmen der Bauunterhaltung (z.B. Ausstattung, In-
standsetzung und Teilsanierung) an fiskalisch genutzten städ-
tischen Hochbauten bei Kosten von mehr als 2 100.000 bis 
einschließlich 2 1 Mio.; 
6. Bedarfsfeststellungen von Lieferungen und Leistungen für 
fachliche und dv-technische Aufgaben der Liegenschafts-, 
Vermessungs- und Katasterverwaltung einschließlich des 
Geodatenmanagements bei Auftragswerten von mehr als  
2 100.000 bis einschließlich 2 1 Mio. 

§ 15 
Rechnungsprüfungsausschuss

(1) Die Aufgaben und Zuständigkeiten des Rechnungsprü-
fungsausschusses ergeben sich aus dem Gesetz und der 
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Köln. 
(2) Das Rechnungsprüfungsamt legt Berichte über wichtige 
Prüfungen, über Prüfungen im Rahmen von übertragenen 
Aufgaben gem. § 103 Abs. 2 GO sowie über Prüfungen, die es 
in besonderem Auftrag des Rates, des Rechnungsprüfungs-
ausschusses oder der Oberbürgermeisterin/des Oberbür-
germeisters durchgeführt hat, der Oberbürgermeisterin/dem 
Oberbürgermeister und dem Rechnungsprüfungsausschuss 
vor. 

§ 16
Ausschuss für Schule und Weiterbildung

(1) Dem Ausschuss für Schule und Weiterbildung wird die Ent-
scheidungsbefugnis in folgenden Angelegenheiten übertragen: 
1. Recht zur Einladung des/der ernannten Schulleiters/in gem. 
§ 61 Abs. 1 S. 3 Schulgesetz NRW; 
2. Planung städtischer Schul- und Weiterbildungseinrichtun-
gen; 
3. investive Maßnahmen (z.B. Neubau, Ausbau, Umbau und 
Generalsanierung) und Gestaltung von städtischen Schul- 
und Weiterbildungseinrichtungen bei Kosten von mehr als  
2 150.000 bis einschl. 2 1,5 Mio.; 
4. Maßnahmen der Bauunterhaltung (z.B. Ausstattung, In-
standsetzung und Teilsanierung) an städtischen Schul- 
und Weiterbildungseinrichtungen bei Kosten von mehr als  
2 100.000 bis einschl. 2 1 Mio.; 
5. Namensgebung von Sonderschulen, Gesamtschulen und 
Berufskollegs; 
6. Anträge auf Genehmigung von Schulversuchen. 
(2) Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung ist insbeson-
dere in folgenden Angelegenheiten vorberatend im Sinne des 
§ 1 Abs. 5 dieser Zuständigkeitsordnung zu beteiligen: 
1. Grundsatzfragen in Schul- und Weiterbildungsangelegen-
heiten; 
2. Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Einschränkung und 
Auflösung von städtischen Schul- und Weiterbildungseinrich-
tungen im Sinne des § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. l GO; 
3. Einrichtung, Änderung und Auflösung zusätzlicher Hilfsan-
gebote im schulergänzenden Bereich; 
4. Satzungen, Benutzungs- und Entgeltordnungen, Gebühren-
satzungen und Honorarordnungen für städtische Schul- und 
Weiterbildungseinrichtungen (auch für einrichtungsfremde 
Zwecke); 
5. Rechtsverordnungen über Schulbezirke und Schuleinzugs-
bereiche. 

§ 17 
Ausschuss für Soziales und Senioren

(1) Dem Ausschuss für Soziales und Senioren wird die Ent-
scheidungsbefugnis in folgenden Angelegenheiten übertragen: 
1. Planung städtischer Sozialeinrichtungen einschließlich der 
Bürgerzentren/-häuser; 
2. investive Maßnahmen (z.B. Neubau, Ausbau, Umbau und 
Generalsanierung) und Gestaltung von städtischen Sozialein-
richtungen einschließlich der Bürgerzentren/-häuser bei Kos-
ten von mehr als 2 150.000 bis einschl. 2 1,5 Mio.; 
3. Maßnahmen der Bauunterhaltung (z.B. Ausstattung, In-
standsetzung und Teilsanierung) an städtischen Sozialeinrich-
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tungen einschließlich der Bürgerzentren/-häuser bei Kosten 
von mehr als 2 100.000 bis einschl. 2 1 Mio.; 
4. Erstellung von Richtlinien (einschließlich Bewilligungsbedin-
gungen) und Verteilung der Mittel zur Förderung von Frauen-
projekten, von Arbeitslosenzentren und von Maßnahmen der 
Altenhilfe; 
5. Anerkennung von Interkulturellen Zentren; 
6. Erstellung von Richtlinien (einschließlich Bewilligungsbe-
dingungen) und Verteilung der Mittel zur Förderung der freien 
Wohlfahrtspflege und von Selbsthilfegruppen im Sozialbe-
reich; 
7. (weggefallen); 
8. Geschäftsordnung für die Bezirksarbeitsgemeinschaften 
Seniorenpolitik und die Stadtarbeitsgemeinschaft Senioren-
politik der Stadt Köln; die Stadtarbeitsgemeinschaft Behinder-
tenpolitik und die Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben Schwule 
und Transgender;
9. Hingabe von Darlehen zur Wohnungsbauförderung bei 
Darlehensbeträgen bis einschl. 2 10.000 je Wohneinheit (für 
Arbeitgeberdarlehen nach Maßgabe der „Richtlinien für die 
Vergabe von städtischen Mitteln im Wohnungsbau, Teil H –
Städtische Bedienstete“ gilt § 25 Nr. 1 lit. b dieser Zuständig-
keitsordnung); 
10. Festsetzung des Höchstbetrages für städtische Aufwen-
dungshilfen pro qm Wohnfläche monatlich.
(2) Der Ausschuss für Soziales und Senioren ist insbesondere 
in folgenden Angelegenheiten vorberatend im Sinne des § 1 
Abs. 5 dieser Zuständigkeitsordnung zu beteiligen: 
1. Grundsatzfragen in allen Angelegenheiten der Leistungen 
nach SGB XII und SGB II; 
2. Interkulturelle Grundsatzangelegenheiten und Interkulturel-
les Maßnahmenprogramm einschließlich Flüchtlingspolitik; 
3. Plan für ein seniorenfreundliches Köln/Hilfen für ältere Men-
schen; 
4. Hilfen für Menschen mit Behinderungen; 
5. Grundsatzfragen zur Unterbringung von Wohnungslosen; 
6. Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Einschränkung und 
Auflösung von städtischen Sozialeinrichtungen einschließlich 
der Bürgerzentren/-häuser im Sinne des § 41 Abs. 1 Satz 2 
lit. l GO; 
7. Angelegenheiten der Bürgerzentren/-häuser (soweit der 
Ausschuss nicht selbst entscheidungsbefugt ist), der sozial-
kulturellen Zentren, der Sozialraumkonzepte, der Gemeinwe-
senarbeit und des Programms ‚Pro Veedel‘ sowie sonstiger 
Beschäftigungsmaßnahmen; 
8. Einzelmaßnahmen zur Hilfe für Drogenabhängige; 
9. Hingabe von Darlehen zur Wohnungsbauförderung bei 
Darlehensbeträgen bis einschl. 2 10.000 je Wohneinheit (für 
Arbeitgeberdarlehen nach Maßgabe der „Richtlinien für die 
Vergabe von städtischen Mitteln im Wohnungsbau, Teil H – 
Städtische Bedienstete“ gilt § 25 Nr. 1 lit. b dieser Zuständig-
keitsordnung); 
10. Festsetzung des Höchstbetrages für städtische Aufwen-
dungshilfen pro qm Wohnfläche monatlich; 
11. Wahlordnung für die Wahl der Seniorenvertretung der 
Stadt Köln; 
12. Förderung des sozialen Wohnungsbaus;
13. Wohnungsgesamtplan; 
14. Programm Wohnungsbau 2000.

§ 18 
Sportausschuss

(1) Dem Sportausschuss wird die Entscheidungsbefugnis in 
folgenden Angelegenheiten übertragen: 

1. Planung von städtischen Sporthochbauten, ungedeckten 
Sportanlagen und Bädern; 
2. investive Maßnahmen (z.B. Neubau, Ausbau, Umbau und 
Generalsanierung) und Gestaltung von städtischen Sport-
hochbauten, ungedeckten Sportanlagen und Bädern bei Kos-
ten von mehr als 2 150.000 bis einschl. 2 1,5 Mio.; 
3. Maßnahmen der Bauunterhaltung (z.B. Ausstattung, In-
standsetzung und Teilsanierung) an städtischen Sporthoch-
bauten, ungedeckten Sportanlagen und Bädern bei Kosten 
von mehr als 2 100.000 bis einschl. 2 1 Mio.; 
4. Erstellung von Raumprogrammen für städtische Sporthoch-
bauten, ungedeckte Sportanlagen und Bäder; 
5. Änderung des Ratsbeschlusses „Finanzielle Sportförderung 
der Stadt Köln – Richtlinien“; 
6. Erstellung von gesamtstädtischen Prioritätenlisten für Maß-
nahmen an Sportanlagen; 
7. Verleihung von Sportehrenurkunden gemäß Richtlinien über 
die Auszeichnung der Stadt Köln für hervorragende sportliche 
Leistungen und Verdienste für den Kölner Sport; 
8. Erwerb von Fahrzeugen und Geräten zur Gestaltung, Un-
terhaltung/Instandsetzung und Pflege von Sportanlagen bei 
Kosten von mehr als 2 100.000 pro Fahrzeug bzw. Gerät. 
(2) Der Sportausschuss ist insbesondere in folgenden Angele-
genheiten vorberatend im Sinne des § 1 Abs. 5 dieser Zustän-
digkeitsordnung zu beteiligen: 
1. Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Einschränkung und 
Auflösung von städtischen Sporteinrichtungen und Bädern im 
Sinne des § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. l GO; 
2. Sportstättensatzung; 
3. Sportstättengebührensatzung; 
4. Vermietung und Verpachtung städtischer Sporteinrichtun-
gen und Bäder. 

§ 19 
Stadtentwicklungsausschuss

(1) Dem Stadtentwicklungsausschuss wird die Entscheidungs-
befugnis in folgenden Angelegenheiten übertragen: 
1. Auslobung und Auswertung der Ergebnisse von städtebau-
lichen Wettbewerben; 
2. Stellungnahmen in Raumordnungsverfahren nach dem Lan-
desplanungsgesetz NRW; 
3. Bauleitplanung, Vorhaben- und Erschließungsplanverfah-
ren und sonstige Satzungsverfahren auf der Grundlage des 
BauGB und des MaßnahmenG zum BauGB, soweit die Ent-
scheidung nicht gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. g GO dem Rat 
obliegt; 
4. städtebauliche Einzelbeschlüsse und Blockkonzepte in den 
vom Rat förmlich festgelegten Sanierungs-, Ersatz- und Er-
gänzungsgebieten; 
5. Stellungnahmen der Stadt Köln zu Planungsvorhaben Drit-
ter inner- und außerhalb Kölns von wesentlicher Bedeutung 
sowie im Rahmen von Planfeststellungsverfahren außer in Fäl-
len der Stadtentwässerungsbetriebe Köln; 
6. Stadtgestaltungsprogramme und Stadtgestaltungskonzep-
te; 
7. Geschäftsordnung des Gestaltungsbeirates, Kenntnisnah-
me der Tagesordnungen des Gestaltungsbeirates, Kenntnis-
nahme der Ergebnisse des Gestaltungsbeirates. 
(2) Der Stadtentwicklungsausschuss ist insbesondere in fol-
genden Angelegenheiten vorberatend im Sinne des § 1 Abs. 5 
dieser Zuständigkeitsordnung zu beteiligen: 
1. städtebauliche Großprojekte; 
2. Entscheidungen des Rates gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 lit. g GO 
NRW, es sei denn, nach der öffentlichen Auslegung sind keine 
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Stellungnahmen eingegangen und der Stadtentwicklungsaus-
schuss verzichtet auf die Vorberatung im Einzelfall; 
3. Gestaltungssatzungen, Baugestaltungssatzungen; 
4. Energieversorgungskonzept und Maßnahmen zur Energie-
einsparung; 
5. Gewerbeflächengesamtplan einschließlich Büroflächen; 
6. Zentren- und Einzelhandelskonzepte; 
7. Städtebauförderungsprogramme; 
8. Jahresprogramme für Gebiete mit besonderem Erneue-
rungsbedarf; 
9. Fortschreibung des Gesamtkonzeptes der Stadtentwick-
lungsplanung und seiner fachlichen und räumlichen Konkre-
tisierungen; 
10. räumliche Entwicklungsplanungen und Rahmenplanun-
gen; 
11. Regionalplanung einschließlich Gebietsentwicklungspla-
nung; 
12. Wohnungsgesamtplan; 
13. Programm Wohnungsbau 2000; 
14. städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen gem. § 165 BauGB; 
15. Gestaltung des Öffentlichen Raumes. 

§ 20  
Ausschuss Umwelt und Grün

(1) Dem Ausschuss Umwelt und Grün wird die Entscheidungs-
befugnis in folgenden Angelegenheiten übertragen: 
1. Planung von Grünverbindungen, Grün- und Parkanlagen, 
Friedhöfen, Kleingartenanlagen, Weihern und Bächen, Forst-
einrichtungen und Wäldern sowie Lärmschutzwällen (ein-
schließlich entsprechender Bauwerke); 
2. investive Maßnahmen (z.B. Neubau, Ausbau, Umbau und Ge-
neralsanierung ), Gestaltung und Renaturierung von Grünverbin-
dungen, Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, Kleingartenanla-
gen, Weihern und Bächen, Forsteinrichtungen und Wäldern so-
wie Lärmschutzwällen (einschließlich entsprechender Bauwer-
ke) bei Kosten von mehr als 2 150.000 bis einschl. 2 1,5 Mio.; 
3. Maßnahmen der Bauunterhaltung (z.B. Ausstattung, In-
standsetzung und Teilsanierung) an Grünverbindungen, Grün- 
und Parkanlagen, Friedhöfen, Kleingartenanlagen, Weihern 
und Bächen, Forsteinrichtungen und Wäldern sowie Lärm-
schutzwällen (einschließlich entsprechender Bauwerke) bei 
Kosten von mehr als 2 100.000 bis einschl. 2 1 Mio.; 
4. Leitlinien und Maßnahmen zum Umweltschutzprogramm bei 
Kosten von mehr als 2 100.000 bis einschl. 2 1 Mio. (bei Bau-
maßnahmen von mehr als 2 150.000 bis einschl. 2 1,5 Mio.); 
5. Maßnahmen zum Artenschutz (bei Baumaßnahmen von 
mehr als 2 150.000 bis einschl. 2 1,5 Mio.); 
6. abfallwirtschaftliche Grundsatzentscheidungen sowie An-
passung des Abfallwirtschaftskonzeptes an neue Gegeben-
heiten; Grundsatzentscheidungen zur Wertstoffsortierung am 
Kölner Großmarkt; 
7. Abstimmung zwischen der Stadt Köln und der Abfallentsor-
gungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH (AVG) hinsicht-
lich Planung, Bau und Betrieb von Abfallverwertungsanlagen; 
8. Eingriffe in Natur und Landschaft i. S. d. Bundesnatur-
schutzgesetzes und des Landschaftsgesetzes NRW, soweit 
es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung oder 
den Vollzug von Festsetzungen in der Bauleitplanung han-
delt; 
9. Umsetzung des Landschaftsplanes; 
10. Aufstellung Wirtschaftsplan städtischer Wald; 
11. Widersprüche des Beirates der unteren Landschaftsbehör-
de gegen beabsichtigte Befreiungen von Geboten und Verbo-
ten gem. § 69 Abs. 1 Landschaftsgesetz NRW; 

12. Erwerb von Fahrzeugen und Geräten zur Gestaltung, Un-
terhaltung / Instandsetzung und Pflege von Grünverbindun-
gen, Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, Kleingartenanlagen, 
Weihern und Bächen, Kinderspielplätzen, Forsteinrichtungen 
und Wäldern sowie Lärmschutzwällen bei Kosten von mehr als 
2 100.000 pro Fahrzeug und Gerät; 
13. Einzelmaßnahmen aus den Bereichen des Abs. 2 Nr. 3, 4, 
5, 7 und 20 bei Baumaßnahmen von mehr als 2 150.000 bis 
einschl. 2 1,5 Mio; 
14. Zustimmung zu Entscheidungen des Verwaltungsrates der 
StEB über Aufstellung und Änderung des Hochwasserschutz-
konzeptes. 
15. Vergabe von Aufträgen an Architektinnen/Architekten und 
Ingenieurinnen/Ingenieure und Sonderfachleute wie Sachver-
ständige, Gutachterinnen und Gutachter, Beraterinnen/Berater 
im Bereich Umwelt und Grün bei Honorarkosten im Einzelfall 
von mehr als 2 25.000 (bei Verträgen nach HOAI: bei mehr als 
dem Mindestsatz der jeweiligen Honorartafel)
(2) Der Ausschuss Umwelt und Grün ist insbesondere in fol-
genden Angelegenheiten vorberatend im Sinne des § 1 Abs. 5 
dieser Zuständigkeitsordnung zu beteiligen: 
1. Landschaftsplanung, Landschaftsplan; 
2. Abwasserbeseitigungskonzept / Abwasserkonzept 2000, 
Abwassersatzung, Schmutzwassergrubensatzung; 
3. Grundsatzfragen in den Bereichen Gewässerschutz, Schutz 
des Bodens, Luftreinhaltung und Stadtklima; 
4. Grundsatzfragen des Tierschutzes; 
5. Grundsatzfragen der Sanierung von Altlasten / Sanierung 
kontaminierter städtischer Gebäude und Grundstücke; 
6. Energieversorgungskonzept und Maßnahmen der Energie-
einsparung; 
7. Grundsatzfragen im Bereich Lärmschutz und Lärmminde-
rung; 
8. Naturschutzverordnungen, Baumschutzsatzungen; 
9. (weggefallen); 
10. (weggefallen);
11. (weggefallen) 
12. (weggefallen); 
13. Beschlüsse zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ge-
mäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch unter Berücksichtigung von  
§ 1 Abs. 5 dieser Zuständigkeitsordnung, soweit Grünplanun-
gen und Eingriffe in Natur und Landschaft betroffen sind. Der 
Ausschuss erhält die Beschlussvorlage als Mitteilung, wenn 
Belange des Landschaftsschutzes nicht betroffen sind; 
14. Bestattungs- und Friedhofssatzung, Friedhofsgebühren-
satzung; 
15. Grünflächenverordnung, Dauerkleingarten- und Friedhofs-
zielplanung, Reitwegenetzplan; 
16. Standortbestimmung, Abbruch, Aufstellung, Gestaltung 
und Restaurierung von Denkmälern (z.B. Baudenkmäler, 
Standbilder), Kunstwerken, Brunnen u. ä. in öffentlichen Grün- 
und Parkanlagen; 
17. Betrieb von städtischen Zierbrunnen in Grün- und Park-
anlagen; 
18. Eingriffe in Grün- und Freiflächen, Ausweisung von Aus-
gleichs- und Ersatzgrünflächen, Festsetzung von Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen im Grünbereich; 
19. Grundsatzfragen des gesundheitlichen Umweltschutzes.
20. Grundsatzfragen der Lebensmittelüberwachung.

§ 21 
Verkehrsausschuss

(1) Dem Verkehrsausschuss wird die Entscheidungsbefugnis 
in folgenden Angelegenheiten übertragen: 
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1. Planung von Straßen, Wegen und Plätzen soweit nicht im Er-
schließungsprogramm Straßenbau enthalten oder soweit von 
diesem Programm abgewichen wird, von verkehrstechnischen 
Anlagen und Verkehrsleiteinrichtungen sowie von Stadtbahn-
anlagen, U-Bahn-Anlagen, Lärmschutzwänden, Brücken, Tief-
garagen, Park+Ride-Plätzen und Parkpaletten; 
2. investive Maßnahmen (z.B. Neubau, Ausbau, Umbau und 
Generalsanierung ) und Gestaltung von Straßen, Wegen und 
Plätzen soweit nicht im Erschließungsprogramm Straßenbau 
enthalten oder soweit von diesem Programm abgewichen 
wird, von verkehrstechnischen Anlagen und Verkehrsleitein-
richtungen sowie von Stadtbahnanlagen, U-Bahn-Anlagen, 
Lärmschutzwänden, Brücken, Tiefgaragen, Park+Ride-Plät-
zen und Parkpaletten bei Kosten von mehr als 2 150.000 bis 
einschl. 2 1,5 Mio.; 
3. Maßnahmen der Bauunterhaltung (z.B. Ausstattung, In-
standsetzung und Teilsanierung) an Straßen, Wegen und 
Plätzen soweit nicht im Erschließungsprogramm Straßenbau 
enthalten oder soweit von diesem Programm abgewichen 
wird, von verkehrstechnischen Anlagen und Verkehrsleitein-
richtungen sowie von Stadtbahnanlagen, U-Bahn-Anlagen, 
Lärmschutzwänden, Brücken, Tiefgaragen, Park + Ride-Plät-
zen und Parkpaletten bei Kosten von mehr als 2 100.000 bis 
einschließl. 2 1 Mio.; 
4. Verkehrsberuhigungs- und Wohnumfeldmaßnahmen bei 
Kosten von mehr als 2 100.000 bis einschließlich 2 1 Mio.; 
5. Verkehrsführungen, Einbahnstraßenregelungen, Einrichtung 
und Änderung von Bus- und Taxispuren, soweit es sich nicht 
um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt; 
6. Erschließungsprogramm Straßenbau und Maßnahmenpro-
gramm Radverkehr, einschließlich Aufstellung der gesamtstäd-
tischen Prioritätenlisten für die genannten Programme; 
7. Anordnung der Kostenspaltung gem. Erschließungsbei-
tragssatzung der Stadt Köln; 
8. Hingabe von Darlehen nach Maßgabe der Richtlinien der 
Stadt Köln über die Durchführung von Hilfsmaßnahmen bei 
Beeinträchtigungen durch Baumaßnahmen der Stadt Köln bei 
Darlehensbeträgen von mehr als 2 150.000; 
9. Erstellung gesamtstädtischer Prioritätenlisten für Lichtsig-
nalanlagen, Anlagen zur Schulwegsicherung, Errichtung von 
Tempo-30-Zonen und von Gebieten mit Anwohnerparkvor-
rechten; 
10. Erwerb von Fahrzeugen und Geräten im Tiefbaubereich bei 
Kosten von mehr als 2 100.000 pro Fahrzeug bzw. Gerät; 
11. Festsetzung des Nutzungsentgeltes bei der Inanspruch-
nahme von Straßenland nach § 23 Straßen- und Wegegesetz 
NRW bzw. § 8 Abs. 10 Bundesfernstraßengesetz bei Beträgen 
von mehr als 2 250.000 im Einzelfall; 
12. Vergabe von Aufträgen an Architektinnen/Architekten und 
Ingenieurinnen/Ingenieure im Bereich Tiefbau und Verkehr bei 
Honorarkosten im Einzelfall von mehr als 2 25.000 (bei Verträ-
gen nach HOAI: bei mehr als dem Mindestsatz der jeweiligen 
Honorartafel) mit Ausnahme der Beauftragungen gem. § 22 
Abs. 1 Nr. 12 a; 
12a. Beauftragung von Prüfingenieurinnen/Prüfingenieuren, 
Bausachverständigen, Vermessungsingenieurinnen/Vermes-
sungsingenieuren, Bauwerksprüferinnen/Bauwerksprüfern, 
Gutachterinnen/Gutachtern und Beraterinnen/Beratern so-
wie Beratungsaufträge an Architektinnen und Architekten im 
Stadtbahnbau bei Honorarkosten von mehr als 2 250.000;
13. Nachtabschaltung von Lichtsignalanlagen; 
14. Widmung, Einziehung und Umstufung von Straßen, Wegen 
und Plätzen, soweit von überbezirklicher Bedeutung; 
15. Verwendung der für die Ablösung von Kfz-Stellplätzen 
eingenommenen Beträge unter Beachtung der in Ziffer 5 des 

Ratsbeschlusses vom 28.01.1988, TOP 5.1.1, Beschlussbuch-
Nr. 3323 festgelegten vorrangigen Verwendungen; 
16. Grundsatzfragen zur Verbesserung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) und zur Verbesserung der Verkehrs-
lenkung; 
17. Nahverkehrsplan, mit Ausnahme der Entscheidungsbefug-
nisse des Finanzausschusses und abschließender Beschlüsse 
zur Fortschreibung/Neufassung des Nahverkehrsplanes; 
(2) Der Verkehrsausschuss ist insbesondere in folgenden An-
gelegenheiten vorberatend im Sinne des § 1 Abs. 5 dieser Zu-
ständigkeitsordnung zu beteiligen: 
1. Grundsatzfragen der Beleuchtung an Straßen, Wegen und 
Plätzen; 
2. Gesamtverkehrskonzept (konzeptionelle Planung der Ver-
kehrsnetze, des Parkraumes und der Park+Ride-Plätze); 
3. Erschließungsbeitragssatzung, Satzung über die Erhebung 
von Beiträgen nach § 8 Abs. 1 Satz 2 KAG für straßenbauliche 
Maßnahmen, Parkgebührenordnung, Sondernutzungssatzung; 
4. Gewässerentwicklungskonzept, Hochwasserschutzkon-
zept. 

§ 22 
Wirtschaftsausschuss

(1) Dem Wirtschaftsausschuss wird die Entscheidungsbefug-
nis in folgender Angelegenheit übertragen: 
Verwendung der Mittel für „Köln-Promotion“.
(2) Der Wirtschaftsausschuss ist insbesondere in folgenden 
Angelegenheiten vorberatend im Sinne des § 1 Abs. 5 dieser 
Zuständigkeitsordnung zu beteiligen: 
1. Wirtschaftsförderung; 
2. Beschäftigungsförderung; 
3. Gewerbeflächengesamtplan einschließlich Büroflächen; 
4. Zentren- und Einzelhandelskonzepte; 
5. Konzepte für den Wirtschaftsverkehr (Lkw-Führungskon-
zept, Güterverkehrskonzept); 
6. Forschungs- und Technologieprojekte im Zusammenwirken 
mit Dritten; 
7. räumliche Entwicklungsplanungen und Rahmenplanungen 
mit Industrie-, Gewerbe- und Bürostandorten; 
8. Jahresprogramme für Gebiete mit besonderem Erneue-
rungsbedarf; 
9. Bauleitplanung für Industrie-, Gewerbe- und Bürostandorte; 
10. wirtschaftliche Großprojekte; 
11. Entwicklungskonzept erweiterter rechtsrheinischer Innen-
stadtbereich (EERI); 
12. Angelegenheiten der Medien- und IT-Wirtschaft sowie me-
dien- und IT-wirtschaftliche Großprojekte; 
13. Kulturwirtschaftliche Projekte; 
14. Grundsatzfragen des Stadtmarketings; 
15. Ausnahmegenehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz; 
16. Grundsätze der Preis- und Konditionengestaltung für städ-
tische Gewerbegrundstücke; 
17. Angelegenheiten des Internet-Portals koeln.de. 

III. Zuständigkeiten der Oberbürgermeisterin/ 
des Oberbürgermeisters

§ 23  
Zuständigkeiten der Oberbürgermeisterin/ 

des Oberbürgermeisters gem. § 41 Abs. 2 GO

Der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister wird die 
Entscheidungsbefugnis in folgenden Angelegenheiten über-
tragen: 
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1. bezüglich Personal- und Rechtsfragen: 
a)	 Erlass von Widerspruchsbescheiden gem. § 126 Abs. 3 

Nr. 2 BRRG, soweit nicht der Rat den zugrunde liegenden 
Verwaltungsakt selbst erlassen hat; 

b)	 Ausübung der sonstigen beamtenrechtlichen Befugnis-
se, die dem Rat als oberster Dienstbehörde nach den 
Bestimmungen des Beamtenrechts zustehen, soweit die 
Entscheidung nicht aufgrund der Bestimmungen des Be-
amtenrechts oder der GO unübertragbar ist; die Zustim-
mungserfordernisse durch den Hauptausschuss gem. 
§ 28 der Hauptsatzung bleiben unberührt; 

c)	 Klageerwiderungen sowie damit verbundene Anwaltsbe-
auftragungen; 

2. bezüglich Finanzen: 
a)	 Stundung von Ansprüchen gem. § 26 Abs. 1 GemHVO 

NRW; 
b)	 Niederschlagung von Ansprüchen gem. § 26 Abs. 2  

GemHVO NRW; 
c)	 Stundung, Niederschlagung und Erlass öffentlicher Ab-

gaben im Sinne des KAG und der AO nach den hierüber 
bestehenden besonderen Vorschriften; 

d)	 Aufnahme von Krediten und Kassenkrediten im Rahmen 
der durch die Haushaltssatzung jeweils festgesetzten 
Höchstbeträge; 

3. Entscheidungen über Widersprüche gegen Verwaltungs-
akte aller Art, soweit gesetzlich nicht eine andere Zuständig-
keit zwingend vorgeschrieben ist; für den Erlass von Wider-
spruchsbescheiden gem. § 126 Abs. 3 Nr. 2 BRRG gilt § 24  
Nr. 1 lit. a dieser Zuständigkeitsordnung; 
4. Abschluss von Erschließungsverträgen i. S. d. BauGB. 
5. Abwägungsentscheidungen im Rahmen von § 125 Abs. 2 
BauGB.

§ 24
Geschäfte der laufenden Verwaltung (§ 41 Abs. 3 GO)

(1) Ein Geschäft der laufenden Verwaltung liegt in all den Fällen 
vor, in denen die Wertuntergrenzen für die Zuständigkeit von 
Ausschüssen unterschritten werden. Im Übrigen liegt ein Ge-
schäft der laufenden Verwaltung auch in den folgenden Fällen 
vor: 
1. bezüglich Personal- und Rechtsfragen bei: 
a)	 der Erteilung von Aussagegenehmigungen für städtische 

Bedienstete; 
b)	 der Hingabe von Arbeitgeberdarlehen nach Maßgabe der 

„Richtlinien für die Vergabe von städtischen Mitteln im 
Wohnungsbau, Teil H – Städtische Bedienstete“; 

c)	 der Gewährung von Lohn- und Gehaltsvorschüssen nach 
Maßgabe der dazu ergangenen Ratsbeschlüsse und der 
Richtlinien über die Gewährung von Vorschüssen in be-
sonderen Fällen (MBl.NW 1976, S. 1235); 

2. im Bereich Bau und Verkehr bei: 
a)	 der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für Stra-

ßen, Wege und Plätze, mit Ausnahme der Fälle des § 10 
Abs. 1 Nr. 7 lit. b dieser Zuständigkeitsordnung; 

b)	 Verkehrszählungen, soweit sie nicht Bestandteil von Pla-
nungen sind; 

3. bezüglich Finanzen bei: der Hingabe von Darlehen bei Dar-
lehensbeträgen bis einschl. 2 50.000, soweit diese Zuständig-
keitsordnung keine besondere Regelung vorsieht; 
4. im Jugendbereich bei: Gruppenumwandlungen bei Kinder-
tageseinrichtungen; 
5. im Bereich Kunst und Kultur bei: 
a)	 der Verteilung der Mittel zur Förderung von Musik, 

Theater, Tanz, Literatur, Film, bildender Kunst, Wissen-

schaft und Forschung außerhalb der Einrichtungen der 
Stadt Köln (mit Ausnahme der institutionellen Förde-
rung); 

b) der Eintragung in die Denkmalliste gem. § 3 Abs. 1 Denk-
malschutzgesetz NRW, sowie bei der Löschung aus der 
Denkmalliste; 

6. im Schulbereich bei: 
a) der Einrichtung von Schulbuslinien; 
b) der Entsendung eines stimmberechtigten Vertreters des 

Schulträgers in die Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 Satz 2  
SchulG NRW

7. im Sportbereich bei: 
a) der Entscheidung über die Gewährung von Beihilfen 

und Ausfallgarantien zur Förderung von Turn- und 
Sportvereinen nach Maßgabe des Ratsbeschlusses 
„Finanzielle Sportförderung der Stadt Köln – Richtlini-
en“; 

b) der Entscheidung über die Gewährung von Ausnahmere-
gelungen nach dem Ratsbeschluss „Finanzielle Sportför-
derung der Stadt Köln – Richtlinien“; 

8. bezüglich der Bedarfsfeststellung und Vergabe von Aufträ-
gen nach VOB oder VOF unter Beachtung der Regelungen 
dieser Zuständigkeitsordnung; 
9. bei der Annahme von Schenkungen aller Art (z. B. Geld, 
Forderungen, Sachen, Dienstleistungen) im Wert bis einschl. 
2 15.000, soweit die Schenkungen nicht mit Auflagen ver-
bunden sind, deren Erfüllung bei der Stadt Kosten verur-
sacht; 
10. bei Abschluss eines Sponsoringvertrages, bei denen die 
Leistungen des Sponsors einen Betrag von einschließlich  
2 50.000 nicht überschreitet; 
11. bei vorläufigen Maßnahmen zur Erfüllung der Verkehrssi-
cherungspflicht; 
12. dem Erwerb von Fahrzeugen bei Kosten bis einschl.  
2 50.000 pro Fahrzeug, soweit diese Zuständigkeitsordnung 
keine besondere Regelung vorsieht. 
13. bei der Erteilung von Negativattesten sowie dem Abschluss 
von Abwendungsvereinbarungen über die Nichtausübung von 
gesetzlichen und vertraglichen Vorkaufsrechten.
(2) Bei bezirklichen Angelegenheiten liegt ein Geschäft der lau-
fenden Verwaltung dann vor, wenn die Wertgrenzen des § 2 
Abs. 1 unterschritten werden. 

Vorstehende ortsrechtliche Bestimmung wird hiermit verkün-
det.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

 b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,
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	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

		  oder 

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 27.07.2017	 Die Oberbürgermeisterin 
	 gez. Henriette Reker

183 Jahresabschluss 2016 für die AWB Abfallwirtschafts-
betriebe Köln GmbH 

Die Gesellschafterversammlung der AWB Abfallwirtschaftsbe-
triebe Köln GmbH hat am 1. Juni 2017 den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2016 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2016 betrifft das sechszehnte operative 
Geschäftsjahr der AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, 
die durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der AWB 
Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH & Co. KG im Jahr 2014 
entstanden ist. Gegenüber dem Jahresergebnis vor Gewin-
nabführung laut Wirtschaftsplan 2016 in Höhe von 10.421 T2 
schließt es mit einem um 5.457 T2 besseren Ergebnis vor Ge-
winnabführung in Höhe von 15.878 T2 ab. Auf Grund des im 
Jahr 2014 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrags mit der 
alleinigen Gesellschafterin, der Stadtwerke Köln GmbH, wird ein 
handelsrechtlicher Jahresüberschuss von 0 T2 ausgewiesen.

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver-
waltungsgebäude der RheinEnergie  AG, 50823 Köln (Ehren-
feld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abteilung SWK 40, 
zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte KPMG 
Prüfungs- und Beratungsgesellschaft für den Öffentlichen 
Sektor AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, hat am  
29. März 2017 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

	 „Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der AWB 
Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH, Köln, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

	 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 

den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst  
die  Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsät-
ze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäfts-
führung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Köln, im August 2017
Die Geschäftsführung

184 Jahresabschluss 2016 der GEW Köln AG

Die Hauptversammlung der GEW Köln AG hat am 14. Juni 2017 
den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 festgestellt.

Aufgrund des Organschaftsverhältnisses zu der Stadtwerke 
Köln GmbH und der Ergebnisabführungsvereinbarung ist ein 
zu verwendendes Ergebnis nicht ausgewiesen.

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver-
waltungsgebäude der RheinEnergie AG, 50823 Köln (Ehren-
feld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abteilung SWK 40, 
zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte KPMG 
AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, hat am 18. April 
2017 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

	 „Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der GEW 
Köln AG, Köln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-
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den Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwor-
tung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

	 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

	 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

	 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-
gen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzli-
chen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Köln, im Juli 2017
Der Vorstand

185 Jahresabschluss 2016 der RheinEnergie AG

Die Hauptversammlung der RheinEnergie AG hat am 
14.06.2017 den Jahresabschluss zum 31.12.2016 festgestellt.

Aufgrund des Gewinnabführungsvertrages mit der GEW Köln 
AG ist ein gesonderter Beschluss über die Ergebnisverwen-
dung nicht erforderlich.

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver-
waltungsgebäude der RheinEnergie AG, 50823 Köln (Ehren-
feld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abteilung SWK 40, 
zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte KPMG 
AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, hat am 18. April 
2017 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

	 „Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – un-
ter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
der RheinEnergie AG, Köln, für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Nach § 6b Abs. 
5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, 
wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG ge-
trennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse auf-
zustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften sowie die Einhaltung der 
Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwor-
tung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie 
über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

	 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen er-
füllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

	 Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen des Vorstands, die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie 
die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung 
der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und 
nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetig-
keit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unse-
re Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.

	 Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt. 

	 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
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schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

	 Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungsle-
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und 
Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Ein-
wendungen geführt.“

Köln, im Juli 2017
Der Vorstand

186 Jahresabschluss 2016 der KölnBäder GmbH

Die Gesellschafterversammlung der KölnBäder GmbH hat am 
14.06.2017 den Jahresabschluss zum 31.12.2016 festgestellt. 

Aufgrund des Organschaftsverhältnisses zu der Stadtwerke 
Köln GmbH und der Verlustaus gleichsvereinbarung weist die 
Gesellschaft ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver-
waltungsgebäude der RheinEnergie AG, 50823 Köln (Ehren-
feld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abteilung SWK 40, 
zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte, 
EversheimStuible Treuberater GmbH, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Düsseldorf hat am 
31.03.2017 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

 „Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
KölnBäder Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben.

 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die An-
gaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

	 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

	 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzli-
chen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“

Köln, im Juli
Die Geschäftsführung

187 Jahresabschluss 2016 der moderne stadt Gesell-
schaft zur Förderung des Städtebaues und der 
Gemeindeentwicklung mbH

Die Gesellschafterversammlung der moderne stadt Gesell-
schaft zur Förderung des Städtebaues und der Gemeindeent-
wicklung mbH hat am 12. Juni 2017 den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2016 festgestellt.

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2016 in Höhe von 
8.857.495,24 Euro wird an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver-
waltungsgebäude der RheinEnergie AG, 50823 Köln (Ehren-
feld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abteilung SWK 40, 
zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Ba-
cher & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Ba-
cher & Partner), Bonn, hat am 30. März 2017 folgenden Bestä-
tigungsvermerk erteilt: 
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	 „Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der mo-
derne stadt Gesellschaft zur Förderung des Städtebaues 
und der Gemeindeentwicklung mbH, Köln, mit einer Bi-
lanzsumme von 153.615.899,70 2 unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäfts-
jahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der 
Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben.

	 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

	 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

	 Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, die gesetzlichen 
Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden 
beachtet und der Lagebericht vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“

Köln, im Juli 2017
Die Geschäftsführung

188 Jahresabschluss 2016 der Wohnungsgesellschaft 
der Stadtwerke Köln mbH

Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsgesellschaft 
der Stadtwerke Köln mbH hat am 30.05.2017 den Jahresab-
schluss zum 31.12.2016 festgestellt.

Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss in Höhe 
von 269.537,06 Euro aus, der vorbehaltlich der Zustimmung 
durch die Gesellschafterversammlung) der Gewinnrücklage 
(Bauerneuerungsrücklage) zugeführt wird.

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver-
waltungsgebäude der RheinEnergie AG, 50823 Köln (Ehren-
feld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abteilung SWK 40, 
zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte 
EversheimStuible Treuberater GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
31.03.2017 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

	 „Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH, Köln, 
für das Geschäftsjahr vom 1.  Januar bis 31. Dezember 
2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben.

	 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die An-
gaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 16. August 2017	 Nummer 35	 Seite 327

	

       
   

    


     
      
    
     






189 Jahresabschluss 2016 der Stadtwerke Köln GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Köln GmbH 
hat am 14. Juni 2017 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2016 festgestellt und über die Gewinnverwendung wie folgt 
beschlossen:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 49.066.983,45 Euro 
wird zu einem Teilbetrag von 4.066.983,45 Euro in die Ge-
winnrücklagen eingestellt und zu einem Teilbetrag von 
45.000.000,00 Euro an die Gesellschafterin Stadt Köln aus-
geschüttet.

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver-
waltungsgebäude der RheinEnergie AG, 50823 Köln (Ehren-
feld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abteilung SWK 40, 
zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte 
KPMG GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, hat am 
15. Mai 2017 folgenden Bestätigungsvermerk für den Jahres
abschluss und den Lagebericht erteilt:

	 „Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Stadtwerke Köln Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Köln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezem-
ber 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen 
in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesell-
schaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht abzugeben.

	 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des La-
geberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.

	 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

	 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzli-
chen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“

Köln, im Juli
Die Geschäftsführung

190 Konzernabschluss 2016 der Stadtwerke Köln GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Köln GmbH 
hat am 14. Juni 2017 den Konzernabschluss zum 31. Dezem-
ber 2016, der mit einer Bilanzsumme von 5.150.144.877,35 
Euro abschließt, billigend zur Kenntnis genommen.

Konzernabschluss und Konzernlagebericht können bei Be-
darf im Verwaltungsgebäude der RheinEnergie AG, 50823 
Köln (Ehrenfeld), Parkgürtel 24, Gebäude 11.1, 5. OG, Abtei-
lung SWK 40, zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen 
werden.

Die mit der Prüfung des Konzernabschlusses beauftragte 
KPMG GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, hat am 
15. Mai 2017 folgenden Bestätigungsvermerk für den Kon-
zernabschluss und den Konzernlagebericht erteilt:
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	 Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlage-
bericht überwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahres-
abschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskrei-
ses, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Konzernabschlusses und des Konzernla-
geberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet.

	 Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

	 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht 
in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“

Köln, im Juli
Die Geschäftsführung

191 Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Hygienepapier

Öffentlicher Auftraggeber:
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Neufelder Straße 34
51067 Köln
Deutschland
Verfahrens−/Vertragsart: Öffentliche Ausschreibung

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozial-
standards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffent-
licher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen TVgG NRW) vom 31.01.2017 (TVgG). Hiernach 
müssen im Falle der beabsichtigten Zuschlagserteilung 
Bieterinnen beziehungsweise Bieter, deren Nachunterneh-
merinnen beziehungsweise Nachunternehmer oder Ver-
leiherinnen beziehungsweise Verleiher von Arbeitskräften,  
soweit diese bereits bei Angebotsabgabe bekannt sind be-
ziehungsweise bekannt sein müssen, die nach dem TVgG 
erforderlichen Nachweise und Erklärungen nach Aufforde-
rung innerhalb einer Frist von drei bis fünf Tagen vorlegen. 
Die genaue Frist wird mit der Aufforderung  mitgeteilt. Die 
Verpflichtungserklärungen sind Bestandteil der Vergabeun-
terlagen.

Inhalt und Umfang des Auffrags Gegenstand der Bekanntma-
chung: Hygienepapier

Ort der Ausführung: Kliniken der Stadt Köln gGmbH, Neufel-
der Str. 34, 51067 Köln

Kurze Beschreibung des Auftrags: Die Kliniken der Stadt Köln 
gGmbh schreiben die Belieferung mit Hygienepapier entspre-
chend der Ausschreibungsunterlagen aus. Ziel der Ausschrei-
bung ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einer 
Laufzeit von 12 Monaten. 51067 Köln

Aufteilung in Lose: ja 
Los 1: „Hygienebedarf“ 
Los 2: „Pflege Verbrauchsmittel“

Beginn und Ende der Maßnahme: 
Von: 01.11.2017 
Bis: 31.10.2018

Voraussetzungen des Auftrags Geforderte Kautionen und Si-
cherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter 
Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.

Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegen-
den Unterlagen, die der Auftraggeber für die Beurteilung der 
Eignung des Bewerbers oder Bieters benötigt:
–	 Referenzen aus den letzten 3 Geschäftsjahren im zu verge-

benen Produktbereich (Auftragswert, Leistungszeitraum, 
Beschreibung der erbrachten/zu erbringenden Leistung, 
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Name des Auftraggebers, Anschrift und Ansprechperson 
beim Auftraggeber mit Kontaktdaten). 

− Umsatznachweis der letzten drei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahre, sowie die Umsätze der letzten drei abge-
schlossenen Geschäftsjahre im relevanten Bereich Pro-
duktbereich. Bitte keine Bilanzauszüge 

− Zu jeder Position ist ein Produktdatenblatt mit einzurei-
chen, aus denen sämtliche Spezifikationen und Kenn-
zeichnungen ergeben. Die Datenblätter müssen erkennen 
lassen für welche Position die Datenblätter Gültigkeit ha-
ben und sollten keine Sonderzeichen aufweisen.

– Zu jeder Position ist ein gültiger Umweltschutznachweis 
(in Kopie)  wie Blauer Engel RAL-UZ 5 oder gleichwertig 
beizufügen.

Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll:
nein
Zuschlagskriterien: Freie Verhältniswahl Preis/Leistung 70% 
Preis / 30% Qualität

Ausgabe der Unterlagen: Wenn Sie an unserem Vergabever-
fahren teilnehmen möchten, so registrieren Sie sich bitte kos-
tenfrei unter: https://bieter.ehealth-evergabe.de/portal/

Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 12.09.2017, 14:00 Uhr

Frist zum Stellen von Bieterfragen: 12.09.2017, 14:00 Uhr

Frist für die Einreichung der Angebote: 19.09.2017, 14:00 Uhr
Bindefrist: 30.10.2017
Nebenangebote:Nebenangebote sind nicht zugelassen

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Kliniken der Stadt Köln 
gGmbH Innenrevision / S 4
Neufelder Straße 34, 51067 Köln
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Bieterfragen müssen über das Fragen−/Ant-
wortenforum das Ausschreibungsportals gestellt werden. 
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonisch, 
schriftlich oder E−Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Nachprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland Spruchkörper 
Köln, Zeughausstr. 2–10, D−50667 Köln

https://bieter.ehealth-evergabe.de/portal/
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